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An alle Leistungsberechtigten 

in vollstationären Einrichtungen 

 
in Bayern 
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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Auskunft erteilt Durchwahl Zimmer Würzburg 
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Leistungen der Sozialhilfe für       ,   geb.  ,   

wohnhaft:  ,     

 

Infobrief zur Änderung der Leistungsgewährung aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
 
Anlagen: 1  Mitteilung Bankverbindung (Anlage 1) 

 1 Antrag auf Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt (Anlage 2) 

 1 Erklärung zur Übermittlung von Bescheiden (Anlage 3) 

 1 Erklärung zur Zahlung der Kosten für Unterkunft und Heizung (Anlage 4) 

 

Sehr geehrter Herr/ sehr geehrte Frau , 

 

im April dieses Jahres erhielten Sie bereits einen Infobrief bezüglich der Änderung der Leistungsgewäh-

rung durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG). 

Für die Eingliederungshilfe ändern sich durch das BTHG die rechtlichen Grundlagen. Ziel des Gesetzes ist 

die Stärkung der Rechte und der Selbstbestimmung der berechtigten Personen.  

Einen Nachteil haben Sie – wie bereits mitgeteilt - nicht zu befürchten. 
 

Damit die notwendige Umstellung rechtzeitig erfolgen kann, möchten wir nun unsere Angaben näher er-

läutern und bitten Sie auch um Ihre Mitarbeit. 

 

Ab dem 01.01.2020 werden die Leistungen getrennt in: 

 Existenzsichernde Leistungen (Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt). 

 Fachleistungen (Eingliederungshilfe) 

Der Bezirk Unterfranken bleibt in beiden Fällen der zuständige Kostenträger.  

 

Existenzsichernde Leistungen (Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt) 
 
1. Mitteilung der Bankverbindung / Einwilligung zur Weiterleitung der Bankdaten 
Die Einkünfte (z. B. Rente, Wohngeld) wurden bisher vom Bezirk Unterfranken zur teilweisen Deckung der 

anfallenden Kosten vereinnahmt. Ab 01.01.2020 sind diese Einkünfte direkt von den zuständigen Stellen 

auf das eigene Konto zu überweisen (evtl. ist dazu ein Girokonto zu eröffnen). Bitte teilen Sie uns mit 
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beiliegendem Formular (Anlage 1) die Bankverbindung mit und geben Ihr Einverständnis, diese an die 

auszahlende Stelle (z. B. Rententräger, Wohngeldstelle) weitergeben zu dürfen.  

 

2. Antrag auf Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt 
Ist kein oder kein ausreichendes Einkommen vorhanden, prüfen wir den Anspruch auf (ergänzende) exis-

tenzsichernde Leistungen (Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt). Hierfür bitten wir, den bei-

gefügten „Antrag auf Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt“ (Anlage 2) auszufüllen.  

Diese existenzsichernden Leistungen beinhalten auch den Anteil aus dem Regelsatz, der als Barmittel nach 

§ 119 Abs. 2 Satz 2; § 121 SGB IX (ehemaliger Barbetrag, Bekleidungspauschale) verbleiben soll.  

 

3. Erklärung zur Übermittlung von Bescheiden 
Es empfiehlt sich, dass der Bezirk Unterfranken die Bescheide über die existenzsichernden Leistungen 

dem Träger des Wohnangebotes in Kopie zur Verfügung stellt. Sofern Sie einer Übermittlung zustimmen, 

bitten wir auch die beigefügte „Erklärung zur Übermittlung von Bescheiden der Grundsicherung bzw. Hilfe 
zum Lebensunterhalt“ (Anlage 3) auszufüllen und zu unterschreiben. 

 

4. Erklärung zur Zahlung der Kosten für Unterkunft und Heizung 
Mit beigefügter „Erklärung zur Zahlung der Kosten für Unterkunft und Heizung“ (Anlage 4) bitten wir um 

Mitteilung, ob die Kosten für Unterkunft und Heizung auf das mit Anlage 1 mitgeteilte Konto oder auf das 

Konto des Trägers des Wohnangebotes überwiesen werden soll, soweit ein Anspruch auf Grundsicherung 

/ Hilfe zum Lebensunterhalt besteht. Soweit sich aufgrund eigenen Einkommens nur ein Teil der Unter-

kunftskosten im Rahmen der Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt errechnet, kann maximal dieser 

Betrag direkt an den Vermieter ausbezahlt werden. 

 
Fachleistungen (Eingliederungshilfe) 
Hinsichtlich des festgestellten Hilfebedarfs der Eingliederungshilfe und der dafür bislang gewährten Leis-

tungen ändert sich grundsätzlich nichts. 

Die wegen der Behinderung erforderlichen Assistenzleistungen (Betreuung im Wohnheim) erbringt wei-

terhin die Einrichtung. Das hierfür anfallende Entgelt wird vom Bezirk Unterfranken wie bisher unmittel-

bar an die Einrichtung ausbezahlt.  

 

Was ist noch zu tun? 
Der Träger des Wohnangebotes wird mit Ihnen eine neue / ergänzende vertragliche Vereinbarungen über 

die Leistungen zum Wohnen, zur Versorgung (Lebensunterhalt) und zur fachlichen Unterstützung (Assis-
tenz) abschließen. Übersenden Sie uns bitte hiervon umgehend nach Abschluss eine Kopie. 

 

Aus dem Einkommen sind von Ihnen ab 01.01.2020 die Kosten der Wohnraumüberlassung und ggf. die 

Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich der Verpflegung und der hauswirtschaftlichen Versor-

gung an das Wohnheim (Träger des Wohnangebots) zu begleichen. 

 

Zur reibungslosen und rechtzeitigen Umstellung der bisherigen Hilfe bitten wir Sie, die als Anlage beige-

fügten Vordrucke vollständig auszufüllen und unterschrieben innerhalb von 4 Wochen an den Bezirk Un-

terfranken zurückzusenden.  

 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist deshalb nicht unterschrieben. 


